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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AnzArbeitnehmer: 
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(§4 (2) 1, 2 und 4 MSchG)
	Hinweis: KJBG-VO §3:(1)Verboten sind die in Z 1 bis 4 genannten Arbeiten, sofern die gefährlichen Arbeitsstoffe nicht in nur so geringem Ausmaß zur Einwirkung gelangen können, dass nach arbeitsmedizinischen Erfahrungen eine Schädigung der Gesundheit nicht zu erwarten ist, oder so verwendet werden, beispielsweise in einer Apparatur, dass ein Entweichen in den Arbeitsraum während des normalen Arbeitsvorganges nicht möglich ist.
	Hinweis: KJBG-VO §3:(1) Verboten sind die in Z 1 bis 4 genannten Arbeiten, sofern die gefährlichen Arbeitsstoffe nicht in nur so geringem Ausmaß zur Einwirkung gelangen können, dass nach arbeitsmedizinischen Erfahrungen eine Schädigung der Gesundheit nicht zu erwarten ist, oder so verwendet werden, beispielsweise in einer Apparatur, dass ein Entweichen in den Arbeitsraum während des normalen Arbeitsvorganges nicht möglich ist.
2) Jugendliche in Ausbildung dürfen mit nach Abs. 1 Z 1 bis 3 verbotenen Arbeiten unter Aufsicht beschäftigt werden.
(4) Verboten sind Arbeiten mit brandgefährlichen Arbeitsstoffen im Sinne des § 40 Abs. 3 ASchG wenn dabei auf Grund der beim Arbeitsvorgang auftretenden Menge und Konzentration dieser Arbeitsstoffe Gefahren für Sicherheit und Gesundheit auftreten können; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung und unter Aufsicht.
	Angaben: * Kein schweres Heben von Lasten, keine Kälte (Arbeit im Freien im Winter), keine gefährlichen Arbeitsstoffe
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Handschuhe, ev. Kälteschutzkleidung, Sonnenschutzmittel, Atemschutz (Pflanzenschutzmittel)
	Hinweis: Feuerlöscher, Erste Hilfekasten, Glasflächen - kraftbetriebene Tür, Traglast Regale
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	Hinweis: Bei Nässe, nach dem Gießen der Blumen Warnschild aufstellen (Achtung Rutschgefahr!)
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	Gefährdung: Allergie gegen Pflanzenteile, -säfte
	Gefährdung: Händisches Entfernen von Dornen und Stacheln
	Gefährdung: Verletzung durch Entdornungsmaschine
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	Gefährdung: Absturz von Leitern oder Aufstiegshilfen
	Gefährdung: Rutschgefahr und Sturz bei Nässe
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	Gefährdung: Rutschgefahr und Sturz bei Nässe
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	Gefährdung: Brandgefahren
	Gefährdung: Erste Hilfematerial unvollständig, teilweise Ablaufdatum überschritten oder nicht zugänglich
	Massnahmen: * Pflanzen aus dem Sortiment nehmen
* Arbeitsplatzwechsel
	Massnahmen: * Handschuhe tragen (Schutz gegen mech. Gefahren nach EN388)
	Massnahmen: * Unterweisung gemäß Bedienungsanleitung
	Massnahmen: * Impfung
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	Massnahmen: * Nur normgeprüfte Leitern oder Aufstiegshilfen ("Elefantenfuß") verwenden
* Sichtkontrolle vor der Verwendung
* Bei Stehleitern Spreizsicherung aktivieren
* Standsicher aufstellen
* Stehleitern nur bis zur drittletzten Sprosse oder viertletzten Stufe betreten (Plattformen nur, wenn Anhaltebügel vorhanden)
* Nicht seitlich hinauslehnen
* Keine Arbeiten auf der Leiter durchführen (nur leichte, geringfügige Tätigkeit im Greifraum)
	Massnahmen: * Bodenmatte, Teppich oder Holzrost auflegen
* Verschüttetes sofort entfernen
* Hinweistafel " Achtung Rutschgefahr" aufstellen
* Geschlossenes Schuhwerk mit rutschsicherer Sohle
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* Mögliche Beschäftigungsverbote (schwangere, jugendliche, Lehrlinge) einhalten
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* Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
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* Messer, Scheren sicher ablegen, nicht in der Kleidung verwahren
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* Standorte kennzeichnen und frei zugänglich halten* Arbeitnehmer in der Handhabung unterweisen
* Nur technisch mangelfreie elektrische Arbeitsmittel verwenden (Verlängerungskabel, Tischverteiler, Leitungsroller)
* Keine Eigenreparatur von elektrischen Betriebsmittel
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